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82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Text 

Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit. 

§ 5. (1) Über jede Anzeige sowie über jeden Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen 
Krankheit haben die zuständigen Behörden durch die ihnen zur Verfügung stehenden Ärzte unverzüglich 
die zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und 
Untersuchungen einzuleiten. Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige sind 
verpflichtet, den zuständigen Behörden die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sich den 
notwendigen ärztlichen Untersuchungen sowie der Entnahme von Untersuchungsmaterial zu unterziehen. 
Zum Zwecke der Feststellung von Krankheitskeimen sind hiebei nach Möglichkeit fachliche 
Untersuchungsanstalten in Anspruch zu nehmen. 

(2) Unter welchen Voraussetzungen und von welchen Organen bei diesen Erhebungen die Öffnung 
von Leichen und die Untersuchung von Leichenteilen vorgenommen werden kann, wird durch 
Verordnung bestimmt. 

(3) Auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde sind alle Personen, wie insbesondere 
behandelnde Ärzte, Labors, Arbeitgeber, Familienangehörige und Personal von 
Gemeinschaftseinrichtungen, die zu den Erhebungen einen Beitrag leisten könnten, zur 
Auskunftserteilung verpflichtet. 

(4) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann Mitarbeiter der Österreichischen 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit als Sachverständige für die Abklärung von 
Ausbruchsclustern bestellen, wenn diese mehrere Bundesländer betreffen. Diese sind berechtigt, unter 
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Wahrung der Amtsverschwiegenheit und aller Erfordernisse des Datenschutzes Einsicht in alle 
Unterlagen zu nehmen, davon Kopien anzufertigen sowie mit den betroffenen Personen einschließlich 
Kontaktpersonen direkt Kontakt aufzunehmen, soweit dies zur Abklärung des Ausbruchsclusters 
unbedingt erforderlich ist. Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden der Länder sind 
verpflichtet, diesen Experten auf Verlangen die zur Besorgung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 
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